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  11

begleiter die Lebensqualität und die Selbstbe-
stimmung ihrer Klientel verbessern bzw. erhal-
ten können. Dabei stehen Autonomie und 
Selbstständigkeit im Mittelpunkt. – Fallbeispiele 
aus der Praxis und Tipps für die Praxis tragen 
zum besseren Verständnis bei.

Das Buch ist in sieben Kapitel gegliedert:
Im ersten Kapitel werden die wesentlichen 
Wohnformen von Menschen, die im Alltag Be-
gleitung benötigen, beschrieben. Viele Men-
schen leben trotz Einschränkungen zu Hause 
und werden ambulant betreut bzw. begleitet. 
Ein Teil, besonders ältere Menschen, leben in 
Pflegeeinrichtungen oder Wohngemeinschaf-
ten. Ein ganz wichtiger Aspekt in der Alltagsbe-
gleitung ist eine Begleitung nach dem Normali-
tätsprinzip. 

Im zweiten Kapitel geht es darum, was unter 
«Alltagskompetenz» und «eingeschränkter All-
tagskompetenz» verstanden wird und auf wel-
che Weise eine Einschätzung möglich ist, auf 
deren Grundlage die eigentliche Alltagsbeglei-
tung erfolgt. 

Es werden die Begriffe Gesundheit, Krank-
heit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit er-
läutert. Eine eingeschränkte Alltagskompetenz 
kann verschiedene Ursachen haben. So können 
bestimmte Erkrankungen und Behinderungen, 
die mit körperlichen und/oder kognitiven Be-
einträchtigungen einhergehen, zu Einschrän-
kungen in den Alltagsaktivitäten führen. Einige 
wesentliche Erkrankungen, die in der Praxis am 
häufigsten vorkommen, werden in diesem Kapi-
tel beschrieben. 

Viele pflegebedürftige Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz haben den 
Wunsch, in den eigenen vier Wänden gepflegt 
und begleitet zu werden und viele Angehörige 
möchten sich auch um ihre pflegebedürftigen 
Verwandten kümmern. Alltagsbegleiter werden 
im ambulanten Bereich mit den Sorgen und 
Nöten pflegender Angehöriger konfrontiert. In 

Vorwort

Aufgrund von demenzbedingten Fähigkeits-
störungen, geistigen Behinderungen, psychi-
schen Erkrankungen oder auch körperlichen 
Beeinträchtigungen können Menschen in ihrer 
Alltagskompetenz auf Dauer erheblich einge-
schränkt sein. Sie sind dann in erheblichem 
Maße auf Betreuung und – insbesondere zur 
Verhütung von Gefahren – oft auch auf allge-
meine Beaufsichtigung und Betreuung ange-
wiesen. 

Diese Menschen im Alltag zu begleiten, ist 
keine leichte Aufgabe und stellt oft eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten dar. Jeder Mensch 
hat individuelle Wünsche und Bedürfnisse, Ge-
wohnheiten und eine persönliche Biografie, die 
es in der Alltagsbegleitung zu berücksichtigen 
gilt.

Dieses Praxishandbuch gibt einen umfassen-
den Überblick über wichtige Bereiche der All-
tagsbegleitung bei Menschen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz. Das betrifft auch ältere 
Menschen, bei denen neben dem Hilfebedarf im 
Bereich der Grundpflege und der hauswirt-
schaftlichen Versorgung ein erheblicher Bedarf 
an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung 
gegeben ist. Dabei stehen nicht die pflegerischen 
Aspekte im Mittelpunkt, sondern die Begleitung 
und Betreuung im Rahmen des § 87 b SGB XI.

In Bezug auf die Begrifflichkeit «Alltagskom-
petenz» orientiert sich das Buch an den ATL und 
IATL, den mit dem jeweiligen Krankheitsbild 
verbundenen Einschränkungen und möglichen 
Interventionen in der Alltagsbegleitung. 

Es werden neben demenziellen Erkrankun-
gen weitere relevante Krankheitsbilder aufge-
führt, die zur eingeschränkten Alltagskompe-
tenz führen können, z. B. Morbus Parkinson, 
Schlaganfall, Depression, Abhängigkeitserkran-
kungen, Selbstvernachlässigung sowie altersas-
soziierte Syndrome wie Frailty (Gebrechlich-
keit) und Sarkopenie. 

Das Praxishandbuch fasst die wesentlichen 
Informationen darüber zusammen, wie Alltags-
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12  Vorwort

ten Kapitel werden die Berufsethik sowie ethi-
sche Kompetenzen in der Begleitung von Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
thematisiert.

Kapitel 7 befasst sich mit der Qualifizierung 
und dem Einsatz von Alltagsbegleitern auf der 
Grundlage der «Richtlinie zum Einsatz und zur 
Qualifizierung von zusätzlichen Betreuungs-
kräften», die von der GKV entwickelt wurde 
(Stand 2014). Die gegenwärtige Ausbildung von 
Alltagsbegleitern bzw. zusätzlichen Betreuungs-
kräften sowie ihr Einsatz in der Praxis sind nicht 
ohne Kritik zu bewerten. Allein die Bezeichnung 
«Alltagsbegleiter» und die damit tatsächlich ver-
bundenen Kompetenzen und Aufgaben sind 
nicht eindeutig geklärt. 

Dieses Praxishandbuch zielt deshalb darauf 
ab, notwendiges Wissen zur Begleitung von 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz in den verschiedenen Betreuungssettings zu 
vermitteln sowie Handlungsstrategien aufzuzei-
gen, wie Begleiter mit den besonderen Heraus-
forderungen im Umgang mit dieser Klientel 
umgehen können, z. B. bei herausfordernden 
Verhaltensweisen, Verkennen gefährlicher Situa-
tionen, Unfähigkeit zur Kooperation oder zur 
Strukturierung des Tagesablaufs sowie bei an-
haltenden Zuständen von Depression und Angst 
mit ihren Folgen.

Das Buch soll Alltagsbegleiter und in der All-
tagsbetreuung Tätige dabei unterstützen, Men-
schen mit einer eingeschränkten Alltagskompe-
tenz zu verstehen, ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zu erkennen und entsprechend zu agieren. 
In diesem Sinne wünsche ich allen, die das Buch 
lesen oder damit arbeiten viel Erfolg und vor 
allem auch Spaß und Freude in der Begleitung 
von Menschen mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz. Sie werden es Ihnen, jeder auf seine Art 
und Weise, auf jeden Fall danken.

Sylke Werner

Altenpflegerin, B. Sc.  
Gesundheits- und Pflegemanagement

Berlin, Juli 2015

diesem Kapitel wird die Rolle und die Situation 
pflegender Angehöriger beschrieben und es wer-
den Möglichkeiten aufgezeigt, wie auch Alltags-
begleiter pflegende Angehörige unterstützen, 
informieren bzw. beraten können.

Das folgende dritte Kapitel beschreibt die 
persönlichen, sozialen, methodischen und fach-
lichen Kompetenzen, die erforderlich sind, da-
mit sich die Begleiter nicht überfordert fühlen 
und irgendwann «ausbrennen». Alltagsbegleiter 
benötigen Kompetenzen im Umgang mit Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, 
um mit den täglichen Herausforderungen um-
gehen zu können. Es werden die Grundlagen der 
Kommunikation beschrieben sowie Möglichkei-
ten der Biografiearbeit, die personzentrierte All-
tagsbegleitung und die Beziehungsgestaltung. 
Am Ende des Kapitels werden wesentliche Fak-
toren des Stress- bzw. Selbstpflege- oder -fürsor-
gemanagements erläutert.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der 
Frage: «Wie können Menschen im Alltag beglei-
tet werden?» und orientiert sich wiederum an 
den ATL und IATL. Viele Tätigkeiten, die für den 
gesunden Menschen selbstverständlich sind, 
werden für Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz zunehmend schwieriger. Wie 
diese Menschen in den Alltag eingebunden wer-
den können und welche sinnvollen Aktivitäten 
in eine Tages- und Wochenstruktur integriert 
werden sollten, wird hier beschrieben. 

Auch in der Begleitung von Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz spielen recht-
liche Fragen eine wichtige Rolle. Kapitel 5 gibt 
einen Überblick über die wesentlichen rechtli-
chen Regelungen, die für die Begleitung dieser 
Klientel von Bedeutung sind. Im Fokus stehen 
dabei die Vorschriften im Rahmen der Pflegever-
sicherung, Rechte von Menschen mit Behinde-
rung, die Versorgung mit Hilfsmitteln, das Be-
treuungsrecht sowie rechtliche Regelungen zu 
freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

Alltagsbegleiter kommen täglich mit ethi-
schen Aspekten ihres Handelns in Berührung 
und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich auf 
ethische Konfliktsituationen einstellen und ihr 
eigenes Verhalten reflektieren können. Im sechs-
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Wie die Begleitung von Menschen mit einer De-
menz sind auch Bücher das Ergebnis einer guten 
Teamarbeit. In diesem Sinne danke ich Eveline 
Kühni für die kritische Durchsicht und Korrek-
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danke ich für die Annahme und Aufnahme in 
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ges. Dem Lektor und Programmplaner des Ver-
lages Jürgen Georg, danke ich für die konzeptio-
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Aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstö-
rungen, geistigen Behinderungen, psychischen 
Erkrankungen oder auch körperlichen Beein-
trächtigungen können Menschen in ihrer All-
tagskompetenz auf Dauer erheblich einge-
schränkt sein. Sie benötigen Unterstützung und 
Begleitung im Alltag.

In diesem Kapitel werden die wesentlichen 
Wohnformen von Menschen, die im Alltag Be-
gleitung benötigen, beschrieben. Viele Men-
schen leben trotz Einschränkungen zu Hause 
und werden ambulant betreut bzw. begleitet. Ein 
Teil, besonders ältere Menschen, leben in Pflege-
einrichtungen oder Wohngemeinschaften. Ein 
ganz wichtiger Aspekt in der Alltagsbegleitung 
ist eine Begleitung nach dem sogenannten Nor-
malitätsprinzip. 

1.1 Wohnformen

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz haben bezüglich der Wohnform im Allge-
meinen die gleichen Bedürfnisse wie Menschen 
ohne Beeinträchtigungen.

Viele Menschen mit körperlichen und/oder 
geistigen Beeinträchtigungen bzw. Behinde-
rungen haben den Wunsch, in einer eigenen 
Wohnung zu leben. Die Wohnverhältnisse ha-
ben großen Einfluss auf die Zufriedenheit und 
das Wohlbefinden, besonders bei Menschen, 
deren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sind. Wohnen bedeutet Beständigkeit, Vertraut-
heit, Sicherheit und Schutz, Wunsch nach 
Selbstbestimmung und Selbstdarstellung sowie 
das Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten. 
(Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
Berlin, o. J.)

Pflegebedürftigkeit und Behinderung sind oft 
mit Einschränkungen des Bewegungs- und 
Handlungsspielraumes verbunden und es müs-
sen technische und personelle Hilfen zur Bewäl-
tigung des Alltags zur Verfügung gestellt werden. 

1. Was bedeutet «Alltagsbegleitung»?

Grundsätzlich können Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz z. B. 

 • in einer eigenen Wohnung 

 • in einem Heim

 • in betreuten Einzelwohnungen 

 • in betreuten Wohngemeinschaften oder

 • in Wohnstätten

leben.

Heime, Wohngemeinschaften sowie betreute 
Einzelwohnungen verfügen heutzutage jeweils 
über eine dem Betreuungs- und Pflegebedarf 
angepasste Versorgungsstruktur.

1.1.1 Leben zu Hause

Jeder Mensch wünscht sich wohl, bis zu seinem 
Lebensende selbstständig zu Hause zu leben. 
Das Zuhause bedeutet Geborgenheit und Si-
cherheit. Jeder gestaltet es sich nach seinem 
 eigenen  Geschmack, damit er sich wohlfühlt. 
Grundsätzlich haben Menschen mit Beein-
trächtigungen in der Alltagskompetenz auch 
das Recht, selbst über ihr Leben und ihre Wohn-
form zu entscheiden. Sie können selbst bestim-
men, wo und mit wem sie leben möchten. Auch 
ältere Menschen und Menschen mit Behinde-
rungen wollen z. B. so lange wie möglich in ih-
ren eigenen vier Wänden leben. Dabei sollte die 
Wohnung ihren Bedürfnissen angepasst sein. 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz benötigen ein besonderes Wohnumfeld, 
das ihren Einschränkungen entspricht und so 
gestaltet ist, dass sie selbstständig im Alltag agie-
ren können. (s. Abb. 1-1)

Bezüglich der Alltagsgestaltung neigen die 
meisten Menschen dazu, ihre Verhaltens- und 
Erlebnisstile, die sie in ihrer Biographie aufge-
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16  1. Was bedeutet «Alltagsbegleitung»?

1.1.2 Leben im Heim

Für pflegebedürftige Menschen bzw. Menschen 
mit einer Behinderung, die auf ein Betreuungs- 
bzw. Pflegeangebot rund um die Uhr angewie-
sen sind, stehen Heime zur Verfügung. Das 
Heimangebot kann auch von Menschen mit 
Behinderung in Anspruch genommen werden, 
die entweder tagsüber einer Arbeit oder einer 
Beschäftigung nachgehen, beispielsweise in ei-
ner Werkstatt für Menschen mit Behinderung, 
oder auf eine sonstige Tagesstrukturierung an-
gewiesen sind. (Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales Berlin, o. J.)

Auch wenn ein Leben im Heim für viele 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz nicht erstrebenswert ist, kommt diese 
Form manchmal als einzige Alternative in Be-
tracht. 

Es gibt z. B.:

 • Wohnheime für Behinderte, die tagsüber in 
Werkstätten für Behinderte beschäftigt sind

 • Wohnheime mit integriertem Beschäfti-
gungsangebot

 • Wohnheime mit gesteigertem ganztägigen 
Pflegeangebot

 • Mischformen

 • Pflegeheime.

Menschen, die schwer pflegebedürftig bzw. un-
ter starken körperlichen und/oder geistigen Be-
hinderungen leiden und auch mit ambulanter 
Unterstützung nicht zu einer selbständigen Le-
bensführung in der Lage sind, werden in Hei-
men voll versorgt (Unterkunft, Verpflegung, 
Wäsche usw.). Hier erhalten sie die erforderliche 
Anleitung, Unterstützung und Hilfe für die Ver-
richtungen des täglichen Lebens. Sie werden ge-
pflegt und/oder beaufsichtigt, bekommen not-
wendige Therapien und erhalten Hilfe bei 
individueller oder gemeinsamer Freizeitgestal-
tung und Beschäftigung. Das Ziel solcher Ein-
richtungen ist es, eine möglichst familienähnli-
che Atmosphäre zu schaffen. 

Das sogenannte «Trainingsheim» ist z. B. eine 
Sonderform, in dem Menschen mit einer Behin-
derung in zwei bis drei Jahren gezielt auf ein 
selbstständigeres Leben in einer Wohngemein-
schaft vorbereitet werden. 

baut und entwickelt haben, auch bei einge-
schränkter Alltagskompetenz möglichst beizu-
behalten.

«Der Alltag ist das Selbstverständliche, das 
Nichtbesondere. Gewohnheiten und Routine-
handlungen machen den Alltag aus.» (Tschan, 
2010: 19) 

Verschiedene Erkrankungen und Behinde-
rungen können auf vielfältige Weise den Lebens-
alltag von Menschen und deren Beziehungs- 
und Interaktionsfähigkeit zu ihrer sozialen 
Umwelt beeinflussen. Körperliche und geistige 
Behinderungen können zu dauerhaften Beein-
trächtigungen im Alltagsleben führen. Dies 
wirkt sich auch auf die Fähigkeit zur selbststän-
digen Lebensführung zu Hause und die Lebens-
qualität aus. Aber auch diese Menschen möch-
ten am Leben teilhaben und ihren Alltag so 
lange wie möglich selbst gestalten. 

In vielen Fällen sind es pflegende Angehörige, 
die sich um die Betroffenen kümmern, sie so-
weit wie nur möglich in den häuslichen Alltag 
einbeziehen und ein Leben zu Hause ermögli-
chen. Es gibt aber mittlerweile auch unterschied-
liche Unterstützungsangebote, die ein Leben mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz zu Hause er-
möglichen. Beispielsweise können Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz und be-
stätigtem Anspruch auf zusätzliche Betreuungs-
leistungen gem. § 45b SGB XI Unterstützung im 
Rahmen einer «Alltagsbegleitung» erhalten.

Abbildung 1-1 Leben zu Hause (Foto: Peggy England) 
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1.2 Alltagsbegleitung  nach dem Normalitätsprinzip  17

lungen und Wünschen mit Hilfe seiner Assisten-
ten oder seiner Angehörigen ein. Jede Wohnung 
hat Gemeinschaftsräume, eine Küche und sani-
täre Einrichtungen. Mit entsprechender Assis-
tenz beteiligen sich die Bewohner an allen 
 hauswirtschaftlichen Arbeiten. Pädagogisches 
Personal unterstützt sie auch bei Freizeitaktivi-
täten und Reisen.

Wohnstätten
Wohnstätten für Menschen mit Behinderung 
verfügen meist über ein Haus bzw. mehrere 
Häuser, die speziell auf die Bedürfnisse der dort 
lebenden Menschen ausgerichtet sind. In den 
Wohnstätten wird eine individuelle Unterstüt-
zung geboten, die sich an den Interessen und 
den Fähigkeiten des Einzelnen orientiert. 

Mit Hilfe eines Bezugsbetreuer-Systems für 
jeden Bewohner wird zudem die persönliche 
und kontinuierliche Begleitung sichergestellt. 

Im Rahmen der pädagogischen Förderung 
werden unter Berücksichtigung des individuel-
len Entwicklungsstandes jedes einzelnen Be-
wohners im lebenspraktischen, sozialen, emotio-
nalen, psychomotorischen, kognitiven und 
sensitiven Bereich Beratung, Anleitung oder As-
sistenz angeboten. Ziel ist es, lebenspraktische 
Fähigkeiten zu vermitteln bzw. deren Erhalt und 
Festigung gemeinsam zu gestalten. Die Betreu-
ung ist durch Nachtwachen «rund-um-die-Uhr» 
gewährleistet. Reise- und Freizeitangebote kön-
nen gemeinsam geplant und wahrgenommen 
werden. 

1.2 Alltagsbegleitung  
nach dem Normalitätsprinzip

Was heißt es, Menschen im Alltag  
zu begleiten
Alltagsbegleiter nach § 87b SGB XI sind beson-
ders für die Alltagsgestaltung und die Begleitung 
und Betreuung von älteren und gerontopsychia-
trisch veränderten Menschen (Demenz) ausge-
bildet. Sie entlasten und unterstützen die Betrof-
fenen, die mit ihren Angehörigen oder alleine zu 
Hause leben, einige Stunden in der Woche. Da-
durch entstehen Freiräume für pflegende Ange-
hörige.

1.1.3 Beispiele für sonstige Lebens-  
und Wohnformen

Betreutes Einzelwohnen
Die betreute Einzelwohnung stellt für ältere 
Menschen und Menschen mit einer Behinde-
rung die der Normalität am stärksten nahekom-
mende Wohnform dar. 

Das betreute Einzelwohnen kommt zum ei-
nen für Personen in Betracht, die in hohem 
Maße selbstständig leben können, und zum an-
deren für diejenigen, für die das Leben in einer 
Wohngemeinschaft nicht geeignet ist und al-
leine leben möchten. 

Die Wohnungen sind an die speziellen Be-
dürfnisse älterer Menschen und Menschen mit 
Behinderung angepasst. So können sie mög-
lichst selbstständig wohnen und sind nicht oder 
nur wenig auf fremde Hilfe angewiesen. 

Menschen mit Behinderung können im Rah-
men des betreuten Einzelwohnens von Assis-
tenten unterstützt werden. Die Assistenz fin-
det an mehreren Tagen in der Woche statt 
und wird individuell auf den Tagesablauf des 
Bewohners abgestimmt. Diese Hilfeform 
setzt ein gewisses Maß an Eigenständigkeit 
des Bewohners voraus. Die vom pädagogi-
schen Fachpersonal geleistete Assistenz er-
folgt überwiegend im Bereich organisatori-
scher Belange im Alltag, im Umgang mit 
Behörden sowie in der Freizeitgestaltung. Ziel 
der Assistenz ist eine Stärkung der Selbststän-
digkeit sowie die Integration des Bewohners 
in sein Wohnumfeld.

Betreute Wohngemeinschaften (WG)  
(«Geschütztes Wohnen»)
Für diese Wohnform werden normale Miethäu-
ser genutzt, sodass ein Kontakt zwischen Men-
schen mit einer Behinderung und Menschen 
ohne Behinderung möglich ist. Sie ist geeignet 
für Menschen mit geistigen, körperlichen oder 
mehrfachen Behinderungen, die keine Pflege 
und Betreuung rund um die Uhr benötigen. 
Selbstständigkeit und soziale Kontakte sollen 
gefördert werden. Das eigene Zimmer richtet 
sich jeder Bewohner nach den eigenen Vorstel-
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18  1. Was bedeutet «Alltagsbegleitung»?

Aufgaben von Alltagsbegleitern sind z. B.:

 • sozial-betreuerische Begleitung von älteren 
und gerontopsychiatrisch veränderten Men-
schen 

 • individuelle Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen 

 • die Angehörigen über das Krankheitsbild der 
Demenz, des Parkinsons und Schlaganfalls 
sowie über das Thema Vorsorge- und Pflege-
vollmacht aufklären und sie im Umgang da-
mit unterstützen

 • Unterstützung für alleinstehende Menschen 
ohne soziale Kontakte, indem sie z. B. mit ih-
nen gemeinsam Mahlzeiten bereiten, Beglei-
ter bei Einkäufen und Freizeitaktivitäten sind, 
alte Hobbys wieder aufleben lassen, zuhören, 
vorlesen, gemeinsam etwas tun 

 • ältere und gerontopsychiatrisch veränderte 
Menschen mit gezielten Methoden fördern, 
aktivieren und motivieren.

«Alltagsbegleiter sind zielgruppen- und auf-
gabengerecht geschulte Personen, die Pflege-
bedürftige mit mindestens Pflegestufe I und 
Versicherte ohne Pflegestufe, die wegen er-
heblich eingeschränkter Alltagskompetenz 
die Voraussetzungen des § 45a erfüllen, beim 
Umgang mit den allgemeinen wie auch mit 
spezifisch pflegebedingten Alltagsanforde-
rungen unterstützen. Dies bietet Hilfe für 
viele pflegebedürftige Menschen – mit und 
ohne erhebliche Einschränkung der Alltags-
kompetenz –, die bedingt durch nachlassende 
eigene Fähigkeiten und Ressourcen zuneh-
mend Probleme damit haben, ihre alltägli-
chen Pflichten und Aufgaben zu bewältigen. 
Oftmals ziehen sich diese Menschen aufgrund 
einer stetigen Überforderung dann zurück, 
verlieren soziale Kontakte und damit auch 
soziale Unterstützungsmöglichkeiten und 
vereinsamen. Besonders betroffen sind auch 
Alleinlebende. Alltagsbegleiter gehen auf 
diese Menschen zu und helfen ihnen durch 
eine verlässliche Begleitung und kleine Hilfen 
im Alltag, die Überforderung abzubauen, eine 
soziale Isolation von vorneherein zu vermei-
den oder zu vermindern und durch eine Stär-

kung der noch vorhandenen Ressourcen und 
Fähigkeiten soweit wie möglich die eigene 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit auf-
rechtzuerhalten oder sogar wieder zurückzu-
gewinnen. Hierdurch wird ebenfalls ein län-
geres Verbleiben in der eigenen, gewohnten 
häuslichen Umgebung ermöglicht.

Insgesamt sind die Tätigkeiten von All-
tagsbegleitern darauf ausgerichtet, die An-
spruchsberechtigten zu befähigen, trotz ihrer 
Beeinträchtigungen weiterhin möglichst 
selbstständig am Alltag teilhaben zu können. 
Alltagsbegleiter leisten Hilfe bei der Erledi-
gung alltäglicher Aufgaben in der häuslichen 
Umgebung, begleiten die Anspruchsberech-
tigten zum Einkaufen, zum Gottesdienst, 
beim Besuch auf dem Friedhof, beispiels-
weise auch zur Unterstützung bei einer durch 
die Begleiteten vorgenommenen Grabpflege, 
kochen gemeinsam mit ihnen, lesen vor, hel-
fen beim Umgang mit Behördenangelegen-
heiten, unterstützen bei der Vorbereitung ei-
nes gemeinschaftlichen Kaffeetrinkens mit 
Freunden, hören zu, geben Impulse und er-
mutigen zur Aufrechterhaltung sozialer Kon-
takte. Ihre Tätigkeit ist von persönlicher Zu-
wendung und praktischen Hilfen geprägt, die 
die Begleiteten dabei unterstützen, ihr Leben 
weiter selbst zu gestalten. Die eigenständige 
Übernahme von Tätigkeiten im Haushalt 
steht nicht im Vordergrund, sondern umfasst 
vor allem eher kleinere, die Eigenständigkeit 
erhaltende Hilfen in Haus und Garten (bei-
spielsweise beim Auswechseln einer Glüh-
birne oder beim Einräumen von Geschirr in 
die Spülmaschine nach dem Nachmittags-
kaffee). 

Alltagsbegleiter als niedrigschwellige Ent-
lastungsangebote werden in erster Linie nicht 
im stationären, sondern im häuslichen Be-
reich tätig. Sie unterstützen bei der Alltagsge-
staltung im Haushalt, bei der alltäglichen 
Freizeitgestaltung und vergleichbaren Akti-
vitäten, nicht aber beim Besuch von Kin-
dergarten oder Schule, bei der Ausbildung, 
Berufstätigkeit oder sonstigen Teilhabe am 
Arbeitsleben, bei der Wahrnehmung von 
Ämtern oder der Mitarbeit in Institutionen 
oder in vergleichbaren Bereichen. Nicht zum 
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1.3 Alltagskompetenz  und Bedürfnisse  19

Merke

Auch wer sich nicht oder nur schwer verbal 
mitteilen kann, hat ein Recht auf einfühlende 
Aufmerksamkeit und Selbstbestimmung.

In allen Bereichen des Alltags sind Mit-
bestimmung und Selbstbestimmung ausdrück-
lich gefordert. Alle Menschen haben das Recht, 
zu den gleichen Bedingungen in unserer Ge-
sellschaft zu leben, und Aufgabe von Alltags-
begleitern ist es, ihnen das zu ermöglichen  
und ihnen die notwendige Unterstützung zu 
gewähren.

1.3 Alltagskompetenz  
und Bedürfnisse

Der Begriff «Alltagskompetenz» bedeutet, dass 
ein erwachsener Mensch seine alltäglichen Ver-
richtungen selbstständig und ohne Hilfe erfüllt. 
Er übernimmt Eigenverantwortung und kann 
unabhängig agieren. Das heißt, die Person ver-
fügt über bestimmte Fähigkeiten, die notwendig 
für die Selbsterhaltung sind, beispielsweise Ak-
tivitäten des täglichen Lebens wie Aufstehen, 
Körperpflege, Mahlzeiten einnehmen und zu 
Bett gehen sowie instrumentelle Aktivitäten wie 
etwa einkaufen gehen und Hausarbeiten ver-
richten. Zusätzliche Fähigkeiten sind soziales 
Verhalten sowie Freizeitaktivitäten. Alltagskom-
petenz bedeutet auch, dass der Mensch in der 
Lage ist, seine Bedürfnisse zur Lebenserhaltung 
bzw. für sein Wohlbefinden im Alltag selbst zu 
befriedigen.

Bedürfnisse nach Maslow
In seiner Bedürfnispyramide beschreibt Abra-
ham Maslow das Stufenmodell der menschli-
chen Motivationen. Er unterscheidet fünf Stufen 
(s. Abb. 1-2). Auf der ersten Stufe stehen die 
physiologischen Grund- und existenziellen Be-
dürfnisse wie z. B. ausreichend Essen und Trin-
ken, Schlafen, Ausscheiden, aber auch sensori-
sche Reize wie Berührungen. 

Das Bedürfnis nach Sicherheit steht bei 
Maslow auf der zweiten Stufe. Bei Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz ist das ein 

Normalitätsprinzip
Jeder Mensch entwickelt eine persönliche Le-
bensform, die sein Verhalten und Handeln be-
stimmt, beispielsweise wie man mit Mitmen-
schen in Beziehung tritt, wie und womit man 
sich beschäftigt, wie und was man isst, wie man 
sich kleidet und worin man den Sinn des Lebens 
sieht.

Für die Alltagsbegleitung bedeutet das, dass 
für alle Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz Lebensmuster und alltägliche Le-
bensbedingungen geschaffen werden, welche 
ihren gewohnten Verhältnissen und Lebensum-
ständen entsprechen. Dazu gehört z. B. ein 
 normaler Tagesrhythmus (Tagesstruktur), das 
Recht des Menschen auf Selbstbestimmung so-
wie Arbeiten oder Tätigkeiten, die dieser Klien-
tel aufgrund ihrer Lebensgeschichte bekannt 
sind.

Merke

Normalitätsprinzip bei Menschen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz bedeutet z. B., 
ihren Tagesrhythmus so individuell wie mög-
lich und ihren Bedürfnissen entsprechend zu 
gestalten: Aufstehen, einer sinnvollen Be-
schäftigung nachgehen, Mahlzeiten wie ge-
wohnt einnehmen und soziale Kontakte so-
wie Freizeitaktivitäten pflegen.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit 
der Lebensqualität im Alltag ist die Selbstbe-
stimmung. Wünsche, Bedürfnisse und Entschei-
dungen von Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz müssen nicht nur zu respektiert, 
sondern auch akzeptiert werden.

Aufgabenbereich von Alltagsbegleitern ge-
hört auch die medizinisch-pflegerische Ver-
sorgung, die von Fachkräften zu übernehmen 
ist.» (BMfG, 2014) [Die Einsatzgebiete für 
Alltagsbegleiter liegen primär im häuslichen 
Bereich und nur gelegentlich im stationären 
oder tagespflegerischen Bereich. Anm. d. 
Lek.]
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20  1. Was bedeutet «Alltagsbegleitung»?

bezeichnet sie als «Defizitbedürfnisse». Das Be-
dürfnis nach Selbstverwirklichung zählt zu den 
«Wachstumsbedürfnissen». Nach Maslows The-
orie müssen vor der Selbstverwirklichung erst 
die Defizitbedürfnisse befriedigt werden.

Psychische Bedürfnisse nach Kitwood
Tom Kitwood, ein englischer Sozialpsychologe, 
entwickelte die Theorie des personzentrierten 
Ansatzes (s. Kap. 3.1.5). Sie basiert auf der Frage: 
«Was heißt es, eine Person zu sein?» (Kitwood, 
2008: 25 f). Kitwood definiert «Person sein» als 
«Stand oder Status, der dem einzelnen Men-
schen im Kontext von Beziehung und sozialem 
Sein von anderen verliehen wird. Er impliziert 
Anerkennung, Respekt und Vertrauen.» (Kit-
wood, 2008: 27) 

Aufgrund des Gedächtnisverlusts vergessen 
beispielsweise Menschen mit Demenz, wer sie 
sind, wo sie herkommen, was sie als Persönlich-
keit ausmacht usw. In der Gesellschaft sowie in 
der Pflege und Betreuung droht die Gefahr der 
Depersonalisierung von Menschen mit körper-
lichen und geistigen Beeinträchtigungen. Die 
Betroffenen verlieren aufgrund ihrer Einschrän-
kungen an Selbstständigkeit und Alltagskompe-
tenz und werden aus der Gemeinschaft der 
«Personen» ausgeschlossen. Ursache dafür ist 
eine ausschließlich pathologische Sichtweise, 
die psychosoziale Veränderungen vernachläs-
sigt. In diesem Kontext ist auch eine defizitori-
entierte Pflege und Begleitung von Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz zu se-
hen, die absolut abzulehnen ist. Eine verlustori-
entierte Begleitung kann für den Betroffenen 
sehr frustrierend sein, weil er sich nicht auf 
seine noch vorhandenen Fähigkeiten beziehen 
kann, um Defizite zu kompensieren. Auch eine 
Alltagsbegleitung nach dem Normalitätsprinzip 
ist dann nicht möglich. 

Merke

Entscheidend ist, dass Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz als Personen 
und vor allem als erwachsene, autonome 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
wahrgenommen werden. Fühlen sie sich 
wohl, fühlen sie sich auch als «Person».

sehr wichtiger Faktor, denn physische, psychi-
sche und kognitive Beeinträchtigungen können 
bei den betreffenden zu Angst und Unsicherheit 
führen. 

■■ Beispiele

Ein Mensch mit einer Alzheimer-Demenz, der 
nicht weiß, wo er ist, wo sich sein Zimmer befin-
det oder vergessen hat, wie man den Fernseher 
einschaltet, ist unsicher und ängstlich.

Eine Person mit der Parkinson-Erkrankung, 
die unter einem starken Tremor leidet oder Angst 
vor Stürzen hat, fühlt sich ebenfalls unsicher. 

Ein Mensch, der sich aufgrund einer Sprach-
störung nicht mehr verbal ausdrücken kann und 
sich möglicherweise unverstanden fühlt, kann 
Angst und Unsicherheit empfinden.  ■

Auf der dritten Stufe folgen die sozialen Bedürf-
nisse. Nach Maslow verspürt der Mensch das 
Bedürfnis nach Zuneigung, Liebe und Gruppen-
zugehörigkeit, wenn die ersten beiden Stufen 
der Bedürfnispyramide befriedigt sind. 

Das Bedürfnis nach Anerkennung und Wert-
schätzung steht auf der vierten Stufe und auf der 
fünften folgt das Streben nach Selbstverwirkli-
chung. 

Laut Maslow sind die ersten vier Stufen be-
deutend für das Überleben eines Menschen. Er 

Abbildung 1-2: Bedürfnispyramide nach Maslow 
(Grafik: Paul Werner)
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1.3 Alltagskompetenz und Bedürfnisse   21

Menschen lebensnotwendig ist. Alltagsbeglei-
ter können wichtige Bezugspersonen sein, die 
den Betroffenen das Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit vermitteln.

 • Einbeziehung in kleine Gruppen: Die Einbe-
ziehung von Menschen mit körperlicher und/
oder geistiger Behinderung in die Gemein-
schaft oder Gruppe vermittelt ihnen ein fami-
liäres Gefühl und ermöglicht ihnen eine Teil-
nahme am sozialen und gesellschaftlichen 
Leben (Inklusion). Die Einbeziehung in die 
Gruppe und in den Alltag reduziert die Ge-
fahr des Rückzuges und der Vereinsamung. 
Selbstbewusstsein und Ich-Identität können 
dadurch gestärkt werden. Trotz ihrer Defizite 
fühlen sich diese Menschen anerkannt und 
wertgeschätzt.

 • Beschäftigung: Auch Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz wollen bei-
spielsweise Bestätigung durch «Arbeit», so 
wie sie es aus der Vergangenheit gewohnt 
sind. Vertraute Tätigkeiten und Arbeitsge-
wohnheiten vermitteln ihnen das Gefühl, ge-
braucht zu werden. So zählen etwa zu den 
Ressourcen von Menschen mit Demenz auch 
Ordnungssinn und Pflichtbewusstsein. Auch 
das Leben von Menschen mit dem Down-
Syndrom (Trisomie 21) wird im Erwachse-
nenalter wesentlich bestimmt durch ihre be-
rufliche Tätigkeit. (Wilken, 2009: 149)

 • Identität: Der Verlust des Gedächtnisses führt 
beispielsweise bei Menschen mit Demenz 
dazu, dass sie vergessen, wer sie sind und 
woher sie kommen. Die Folge ist der Verlust 
der eigenen Identität. Auch Menschen mit 
geistiger Behinderung haben das Bedürfnis 
zu wissen, wer sie sind und woher sie kom-
men. 

Auch Menschen mit körperlichen und geisti-
gen Beeinträchtigungen haben Bedürfnisse und 
wenn sie diese befriedigen können, sind sie zu-
frieden und fühlen sich wohl. Können sie ihre 
Bedürfnisse nicht befriedigen, sind sie unzufrie-
den und verlieren an Lebensqualität. 

Die psychischen Bedürfnisse von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen formuliert 
Kitwood (2008: 122 ff). Die Befriedigung dieser 
Bedürfnisse ist die Grundlage für eine person-
zentrierte Alltagsbegleitung. 

Auch wenn Kitwood in seinem Ansatz Men-
schen mit einer demenziellen Erkrankung fo-
kussiert, gelten die psychischen Bedürfnisse für 
alle Menschen gleichermaßen, auch für all jene 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz. 

Kitwood formuliert in Bezug auf seinen person-
zentrierten Ansatz folgende Bedürfnisse:

 • Liebe: Sie ist ein zentrales psychisches Bedürf-
nis von Menschen, das im Mittelpunkt steht. 
Dieses Bedürfnis zu befriedigen, bedeutet, die 
Person so anzunehmen, wie sie ist. Auch Men-
schen mit Behinderung, einer demenziellen 
Erkrankung oder einer Depression besitzen 
die Ressource, Liebe zu empfinden und ande-
ren, ihnen wichtigen Menschen, Liebe zu ge-
ben. 

 • Trost: Wie jeder Mensch verspüren auch 
Menschen mit körperlichen und geistigen 
Beeinträchtigungen das Bedürfnis nach Zu-
wendung und körperlicher Nähe, besonders 
bei Verlusten oder Ängsten. Sie besitzen die 
Ressource, ihr Bedürfnis nach Trost zu äu-
ßern, indem sie ihre Gefühle zeigen, z. B. 
durch Weinen oder Wut.

 • Bindung: Das Bedürfnis nach primärer Bin-
dung ist eine wichtige Ressource, die für alle 
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In diesem Kapitel geht es darum, was unter 
«Alltagskompetenz» und «eingeschränkter All-
tagskompetenz» verstanden wird und auf wel-
che Weise eine Einschätzung möglich ist. Es 
werden die Begriffe Gesundheit, Krankheit, Be-
hinderung und Pflegebedürftigkeit erläutert 
und anhand von ATLs und IATLs Möglichkei-
ten einer Einschätzung der Alltagkompetenz 
aufgezeigt. Eine eingeschränkte Alltagskompe-
tenz kann verschiedene Ursachen haben. So 
können bestimmte Erkrankungen und Behin-
derungen, die mit körperlichen und/oder kog-
nitiven Beeinträchtigungen einhergehen, zu 
Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten füh-
ren. Einige wesentliche, in der Praxis am häu-
figsten vorkommenden, werden in diesem Ka-
pitel beschrieben.

2.1 «Alltagskompetenz» und  
«eingeschränkte Alltagskompetenz»

Aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstö-
rungen, geistigen Behinderungen oder psychi-
schen Erkrankungen können Menschen in ihrer 
Alltagskompetenz auf Dauer erheblich einge-
schränkt sein. Sie sind dann in erheblichem 
Maße auf Betreuung und – insbesondere zur 
Verhütung von Gefahren – oft auch auf allge-
meine Beaufsichtigung angewiesen. (BMfG, 
2014a)

«Alltagskompetenz» 
Grundsätzlich beschreibt Alltagskompetenz den 
Grad der Fähigkeit eines Erwachsenen, alltägli-
che Aufgaben unabhängig und selbstständig zu 
erfüllen. Diese Aufgaben sind dabei kultur- und 
altersspezifisch.

2. Warum ist Alltagsbegleitung notwendig?

Merke

Unter Alltagskompetenz versteht man, dass 
ein Erwachsener die alltäglichen Aufgaben 
innerhalb seiner Kultur selbstständig und 
 unabhängig in einer eigenverantwortlichen 
Weise erfüllen kann. 

Die Einschätzung der Alltagskompetenz wird im 
Kap. 2.3 näher beschrieben.

«Eingeschränkte Alltagskompetenz»
Man spricht von eingeschränkter Alltagskompe-
tenz, wenn die Betroffenen zwar körperlich fit 
sind, jedoch aufgrund von Demenz, geistiger 
Behinderungen oder ähnlicher psychischer Er-
krankungen im Alltag regelmäßig Betreuung 
benötigen. 

Der Grad der Einschränkung wird im Zuge 
der Begutachtung durch den Medizinischen 
Dienst (MDK) auf Basis festgelegter Kriterien 
(Fragenkatalog) bestimmt und attestiert. (Tab. 
2-1) 

Die Alltagskompetenz gilt als erheblich ein-
geschränkt, wenn der Betroffene in mindestens 
zwei der Kriterien für sechs Monate oder länger 
regelmäßige Störungen der Fähigkeiten auf-
weist. Ist außerdem mindestens eine Einschrän-
kung bei den Kriterien 1–5, 9 oder 11 gegeben, 
so ist von einer erhöht eingeschränkten Alltags-
kompetenz auszugehen. (MDK, o. J.) 

Voraussetzung dafür, dass eine einge-
schränkte Alltagskompetenz vorliegt, sind de-
menzbedingte Fähigkeitsstörungen, geistige 
Behinderungen oder psychische Erkrankun-
gen, bei denen als Folge der Krankheit oder 
Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitä- 
ten des täglichen Lebens (ATL, IATL) festge-
stellt werden, die dauerhaft zu einer erhebli-
chen Einschränkung der Alltagskompetenz 
führen. 
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2.2.1 Gesundheit und Krankheit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) defi-
niert «Gesundheit» wie folgt:

«Gesundheit ist ein Zustand vollständigen 
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbe-
findens und nicht nur das Freisein von Krank-
heit oder Gebrechen.» (WHO, 2006: 1)

Eine weitere Definition lautet wie folgt: «Ge-
sundheit bezeichnet den Zustand des Wohlbe-
findens einer Person, der gegeben ist, wenn diese 
Person sich körperlich, psychisch und sozial in 
Einklang mit den jeweils gegebenen inneren und 
äußeren Lebensbedingungen befindet. Gesund-
heit ist nach diesem Verständnis ein angenehmes 
und durchaus nicht selbstverständliches Gleich-
gewichtsstadium von Risiko- und Schutzfakto-
ren, das zu jedem lebensgeschichtlichen Zeit-
punkt immer erneut hergestellt werden muss. 
Gelingt das Gleichgewicht, dann kann dem Le-

2.2 Gesundheit, Krankheit,  
Behinderung und  
Pflegebedürftigkeit

Alle Menschen benötigen bestimmte gesund-
heitliche Voraussetzungen, um in der Lage zu 
sein, Alltagsanforderungen selbstständig zu er-
füllen und am gesellschaftlichen Leben teilzuha-
ben. Eine gute physische und psychische Ge-
sundheit ist für Autonomie und selbstständige 
Lebensführung wesentlich. Im Zusammenhang 
mit Einschränkungen im Alltag stehen vor allem 
Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftig-
keit. Hauptauslöser für Beeinträchtigungen und 
Hilfebedürftigkeit sind z. B. chronische Krank-
heiten. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit sind meist 
Folgen von Erkrankungen und/ oder Behinde-
rungen, die die Mobilität beeinträchtigen oder 
kognitive Einschränkungen nach sich ziehen.

Tabelle 2-1: Kriterien für eingeschränkte Alltagskompetenz 

Bereich 1–9 Bereich 10–13

1. Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches 
«Weglauftendenz»)

2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situa-
tionen

3. Unsachgemäßer Umgang mit gefährdenden Ge-
genständen oder potentiell gefährdenden Subs-
tanzen

4. Tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Ver-
kennung der Situation

5. Im Zusammenhang mit speziellen Situationen un-
angebrachtes Verhalten

6. Unfähigkeit, die eigenen Gefühle oder Bedürfnisse 
wahrzunehmen

7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation 
bei therapeutischen oder schützenden Maßnah-
men als Folge einer therapieresistenten Depres-
sion oder Angststörung

8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beein-
trächtigung des Gedächtnisses, herabgesetztes 
Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Be-
wältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt 
haben

9. Störungen des Tag- und Nacht-Rhythmus [Schlaf-
Wach-Rhythmus]

10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu 
planen und zu strukturieren

11. Verkennen von Alltagssituationen und angemes-
senes Reagieren in Alltagssituationen

12. Ausgeprägt labiles oder unkontrolliert emotio-
nales Verhalten

13. Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, 
Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosig-
keit aufgrund einer therapieresistenten Depres-
sion

(Quelle: http://www.deutsche-privat-pflege.de/eingeschraenkte-alltagskompetenz/) [Zugriff: 3-2015]
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Es werden allgemein folgende Formen einer 
Behinderung unterschieden:

 • körperliche Behinderung

 • geistige Behinderung

 • psychische Behinderung

 • Behinderungen bei der Sinneswahrneh-
mung (z. B. Blindheit, Taubheit)

 • Behinderungen bei der Sprache

 • Lernbehinderung.

In jedem Lebensalter kann es Ursachen (z. B. 
Krankheiten) geben, die zu einer Behinderung 
führen können. (Tab. 2-2)

Ursachen für eine Behinderung können z. B. 
sein: 

 • Sauerstoffmangel (z. B. bei der Geburt, aber 
auch nach Reanimation)

 • genetische Veränderungen

 • Krankheiten

 • Unfälle

 • Infektionen.

2.2.3 Pflegebedürftigkeit

«Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung in erheblichem oder hö-
herem Maße der Hilfe bedürfen. Nach der Defi-
nition des Pflegeversicherungsgesetzes sind 
damit Personen erfasst, die wegen einer körper-
lichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung im Bereich der Körperpflege, der 
Ernährung, der Mobilität und der hauswirt-
schaftlichen Versorgung auf Dauer – voraus-
sichtlich für mindestens sechs Monate – in er-
heblichem oder höherem Maße der Hilfe 
bedürfen.» (BMfG, 2014b) 

Derzeit prüfen Gutachter des MDK (Medizi-
nischer Dienst der Krankenversicherung), welche 
Verrichtungen Pflegende für die Betroffenen leis-
ten müssen, z. B. bei Körperpflege, Mobilität und 
Ernährung. Dementsprechend werden pflegebe-
dürftige Menschen in eine von (bisher) drei Pfle-
gestufen eingestuft. Das Problem dabei ist, dass 
viele Menschen, deren Fähigkeiten im Alltag ein-
geschränkt sind und die Wahrnehmungs-, psy-
chische oder physische Störungen aufweisen, bis-

ben Freude und Sinn abgewonnen werden, ist 
eine produktive Entfaltung der eigenen Kompe-
tenzen und Leistungspotentiale möglich und 
steigt die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu 
integrieren.» (Hurrelmann, 2006: 7)

Merke

Gesundheit bedeutet demzufolge mehr, als 
nur an keiner Erkrankung zu leiden. Sie  
ist ein Zusammenspiel von körperlichen, 
seelischen, geistigen und sozialen Aspekten, 
die die Gesundheit des Menschen beein-
flussen. 

Krankheit definiert sich demzufolge als Störung 
des körperlichen, seelischen und sozialen Wohl-
befindens. Eine Krankheit ist eine Störung der 
normalen physischen oder psychischen Funkti-
onen, die einen Grad erreicht, der die Leistungs-
fähigkeit und das Wohlbefinden eines Menschen 
subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ 
beeinflusst. Die Grenze zwischen Krankheit und 
einer Störung der allgemeinen Befindlichkeit ist 
fließend. 

2.2.2 Behinderung

«Menschen sind behindert, wenn ihre körperli-
che Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger als sechs Monate von dem für das Lebensal-
ter typischen Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, 
wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.» 
(SGB IX, 2012)

Dazu gehören laut dem deutschen Sozialversi-
cherungsrecht:

 • Verluste, Lähmungen oder andere Funkti-
onsstörungen am Stütz- und Bewegungsap-
parat 

 • Funktionsstörungen der inneren Organe 
oder der Sinnesorgane oder 

 • Störungen des Zentralen Nervensystems wie 
z. B. Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientie-
rungsstörungen sowie endogene Psychosen, 
Neurosen oder geistige Behinderungen. 
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26  2. Warum ist Alltagsbegleitung notwendig?

selbst ständig zu bewältigen. Anhand der ATL 
kann überprüft werden, in welchen Bereichen 
für einen Menschen individueller Unterstüt-
zungsbedarf besteht. Da es sich hierbei um all-
tägliche Verrichtungen handelt, dienen die ATL 
auch der Einschätzung der Selbstpflege- und 
Alltagskompetenz. 

Die 12 ATL nach Juchli: 

 • kommunizieren

 • sich bewegen

 • Körpertemperatur regeln 

 • sich waschen und kleiden

 • essen und trinken

 • ausscheiden

 • atmen

 • wach sein und schlafen

 • Raum und Zeit gestalten – sich beschäf tigen

 • Kind, Frau, Mann sein

 • sich sicher fühlen und verhalten

 • Sinn finden im Werden, Sein und Ver gehen.

Menschen können aufgrund von Krankheit, Be-
hinderung und Pflegebedürftigkeit Defizite be-
sitzen, die sich auf ihre Alltagskompetenz aus-
wirken (Tab. 2-3). In der Begleitung geht es 

her nicht berücksichtigt und unterstützt wurden. 
Ab 2015 sieht das Pflegestärkungsgesetz eine 
Leistungsverbesserung für diese Klientel vor. In 
Zukunft soll es statt drei Pflegestufen fünf Pflege-
grade geben. Dann wird im Rahmen der Einstu-
fung in acht Bereiche gemessen, was die betref-
fenden Menschen noch leisten können. Dazu 
zählen neben Mobilität und geistigen Fähigkeiten 
auch Selbstversorgung, die Einnahme von Medi-
kamenten und soziale Kontakte. (s. Kap. 5.1.4)

2.3 Einschätzen  
der Alltagskompetenz (ATL, IATL)

Damit Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz im Alltag die Begleitung erhalten, 
die sie benötigen, ist eine Einschätzung der All-
tagskompetenz notwendig. Entscheidend ist, die 
Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern. 
Das bedeutet, dass Alltagsbegleiter vor allem 
auch Ressourcen und verbliebene Fähigkeiten 
der Betreffenden erkennen und nutzen sollten. 

2.3.1 Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) 

Die ATL (engl. «ADL – activitys of daily living») 
sind Oberbegriffe für viele Aktivitäten, die 
 Menschen normalerweise tun, um ihren Alltag 

Tabelle 2-2: Ursachen für Behinderungen. Quelle: Autorin

Lebensalter Ursachen

Geburt/  
Säuglingsalter

 • Schädigung durch Sauerstoffmangel während der Geburt (z. B. Lähmungen, Epilep-
sie, kognitive und neurologische Defizite)

 • Probleme bei Frühgeborenen (z. B. Hirnblutungen bei Geburt, nicht ausreichend 
entwickelte Lunge oder Leber, Sehschädigungen durch künstliche Beatmung)

 • Infektionen z. B. aufgrund unreifer Blut-Hirn-Schranke – Meningitis, Enzephalitis – 
Hörschäden, Epilepsie, Sepsis 

Kindesalter  • Infektionen, z. B. Meningitis
 • Unfälle, z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzungen

Erwachsenenalter  • Unfälle, z. B. Schädel-Hirn-Trauma und Wirbelsäulenverletzungen
 • Chronische Erkrankungen, z. B. neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, 

rheumatische Erkrankungen, Gefäßerkrankungen (Schlaganfall, Herzinfarkt)

Ältere Menschen
 • Chronische Erkrankungen als Ursache von Behinderungen häufig 

 − neurologische Defizite durch Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen
 − degenerative Erkrankungen und Beeinträchtigungen durch Arthrose, M. Parkinson
 − demenzielle Erkrankungen
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2.3 Einschätzen  der Alltagskompetenz (ATL, IATL)  27

Tabelle 2-3: Beispiele für Defizite bei den ATL. Quelle: Autorin (Fortsetzung n. Seite)

Aktivitäten des täglichen 
 Lebens (ATL) 

Mögliche Defizite

Kommunizieren  • Rückzug
 • Sprachbehinderung
 • Hör- und Sehbeeinträchtigungen
 • Bedürfnisse können nicht verbal geäußert werden

Sich bewegen  • Bewegungseinschränkungen durch Erkrankungen des Bewegungs-
apparates

 • Spastiken, Lähmungen
 • Sturzneigung
 • Kontrakturen
 • gestörtes Urteilsvermögen

Körpertemperatur regeln  • gestörtes Wärme- und Kälteempfinden
 • nicht in der Lage sein, sich witterungsbedingt anzukleiden

Sich waschen und kleiden  • Tendenz zur Selbstvernachlässigung
 • nicht in der Lage sein, sich selbst zu pflegen
 • Antriebslosigkeit
 • gestörte Körperwahrnehmung

Essen und Trinken  • nicht mehr allein essen können
 • Nahrung nicht einkaufen und zubereiten können
 • Mahlzeiten vergessen
 • Kau- und Schluckstörungen
 • Appetitlosigkeit
 • Magen- Darmerkrankungen
 • Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Ausscheiden  • Inkontinenz
 • eingeschränkte Mobilität
 • Orientierungsstörungen
 • Verdauungsprobleme

Atmen  • Atemwegserkrankungen

Wach sein und schlafen  • Ein- und Durchschlafstörungen
 • Ängste
 • gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus

Raum und Zeit gestalten –  
sich beschäftigen

 • Rückzug
 • Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit
 • Bewegungseinschränkungen
 • kognitive Beeinträchtigungen
 • Hör- und Sehstörungen

Kind, Frau, Mann sein  • gestörte Körperwahrnehmung
 • Regression
 • unangemessenes sexuelles Verhalten
 • Gewalterfahrungen bezüglich Sexualität
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